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 Bau– und Instandhaltung von Forstwegen  

     Stellenausschreibungen für Oberhofen am Irrsee  

SCHULWART:IN 
Du suchst einen interessanten, krisenfesten Job in Deiner Heimatgemeinde? Mit sehr 
gutem Betriebsklima und flexiblen Arbeitszeiten? Da haben wir ein Angebot: Wir su-
chen eine(n) Schulwart:in für die Volksschule OBERHOFEN am Irrsee.  
 
Zu Deinen Aufgaben gehören die Reinigung des Gebäudes, sowie leichte Instandhal-
tungsarbeiten. Weitere Aufgaben sind nach Vereinbarung möglich. Das Ausmaß der 
Beschäftigung beträgt zumindest 25 Wochenstunden, kann aber erhöht werden. 
 
Die vollständige Stellenausschreibung findest Du auf der Homepage der Gemeinde 
unter www.oberhofen-irrsee.at. Wir freuen uns auf Dich! 
 
HILFSKÖCHIN/HILFSKOCH 
Wir suchen weiters zur Unterstützung in der Kindergarten-/Schulküche eine Hilfskö-
chin oder einen Hilfskoch für 8 Wochenstunden (1-2 Tage pro Woche). Die vollständi-
ge Stellenausschreibung findest Du auf der Homepage der Gemeinde unter 
www.oberhofen-irrsee.at. Wir freuen uns auf Dich! 
 
Bewerbungen bitte ans Gemeindeamt, z.Hd. Amtsleiter Klaus Pöckl-Achleitner,  
Email: klaus.poeckl@oberhofen-irrsee.ooe.gv.at 

Sehr geehrte Gemeindebürger:Innen der Gemeinde Oberhofen am Irrsee! 
 
Im Zuge des Rückbaus des Bohrplatzes im Gemeindegebiet von Oberhofen am Irrsee 
hat die Verfügbarkeit von Schotter zugenommen, was auch dem Forstdienst der BH 
Vöcklabruck im Rahmen der Forstaufsicht aufgefallen ist.  
Wir möchten darüber informieren, dass die Errichtung und der Ausbau von Forstwegen 
anmelde- bzw. bewilligungspflichtig ist. Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch 
naturschutz- und wasserrechtliche Bewilligungen einzuholen.  
 
Im Falle einer Bedarfsschotterung von bestehenden Wegen raten wir zu vorheriger 
Rücksprache mit dem Forstdienst der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck. Damit 
hoffen wir, vorab die fachlichen, technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ab-
klären zu können.  
Es ist uns ein Anliegen, vergebene Mühen, hohe Kosten und im schlimmsten Falle ei-
nen Rückbau Ihres geplanten Bauvorhabens durch vorherige Beratung und Abstim-
mung zu vermeiden. 
 
 
Für Anfragen und Beratung stehen wir Ihnen gerne  
zur Verfügung! Sie erreichen uns während der  
Amtszeit unter der Telefonnummer 07672/702/73351  
oder per E- Mail unter forst.bh-vb.post@ooe.gv.at. 
 
 
Theresa Schamberger, MSc 
Leiterin Forstdienst - BH Vöcklabruck 

Bild: Forstdienst BH-VB 

http://www.oberhofen-irrsee.at
http://www.oberhofen-irrsee.at
mailto:klaus.poeckl@oberhofen-irrsee.ooe.gv.at
mailto:forst.bh-vb.post@ooe.gv.at
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Beschlüsse der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 3. Juli 2025  

1 – Bericht des Prüfungsausschussobmannes Markus Sumetshammer; Kenntnisnahme 
Der Prüfungsausschuss hat am 17.06.2025 die Bauhof-Gebarung detailliert unter die Lupe genommen. 
Das Protokoll der Sitzung wird dem GR vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
 
 
2 – Ermächtigung des Landes Oberösterreich zum Abschluss von Vereinbarungen mit Mobil-
funkbetreibern für die Auslösung von Bevölkerungswarnungen mit AT-Alert; 
Am 5.10.2024 wurde österreichweit ein neues System zur Warnung der Bevölkerung vor Katastrophen 
und sonstigen Gefahren via Handy, nämlich „AT-Alert“, gestartet. Damit können – auch in Ergänzung zu 
Zivilschutzsirenen – Nachrichten nicht nur bundes-, landes- und bezirksweit, sondern auch regional und 
lokal versendet werden. Im Anlassfall werden damit sehr viele Menschen im betroffenen Gebiet erreicht. 
 
Um den Verwaltungsaufwand zu minimieren, schließt das Land OÖ. stellvertretend für alle Gemeinden 
eine Vereinbarung mit den Mobilfunkbetreibern ab. Diese haben gemäß § 125 Telekommunikationsge-
setz (TKG) die Verpflichtung, über Auftrag der zuständigen Behörden Warnungen (AT-Alert) zu übermit-
teln. Einstimmiger Beschluss! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – Genehmigung der Änderung Nr. 18 des Flächenwidmungsplanes 3 (FWP 3.18);  
Auf Antrag des Grundeigentümers hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 3.10.2024 die Änderung 
Nr. 18 des FWP 3 eingeleitet. Es geht um eine geringfügige Anpassung der bestehenden Widmung 
„Wohnhaus im Grünland“, um eine Garage nordseitig errichten zu können. Der Raumordnungsaus-
schuss hat sich für die Einleitung des Verfahrens ausgesprochen. Konkret werden insgesamt 90 m² Wid-
mungsfläche zwischen Bau- und Grünland abgetauscht. Die nordseitig hinzu kommende Widmung wird 
an der Südgrenze des Grundstücks weggenommen, sodass die Gesamtfläche unverändert bleibt. Die 
Garage muss näher ans Wohnhaus heranrücken. Seitens der Grundnachbarn und sonstiger Beteiligter 
wurden im Stellungnahmeverfahren keine Einwände geäußert. Einstimmiger Beschluss! 
 
 
4 – Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Fa. Rekord – Gewerbegebiet Salzweg Nord“;  
Einleitung des Verfahrens;  
Die Fa. Rekord GmbH ist mit dem Wunsch an die Gemeinde herangetreten, den seit 21.03.2018 rechts-
wirksamen Bebauungsplan Nr. 6 abzuändern. Als Begründung wird angeführt, dass die LKW-Be- und 
Entladezone nördlich des Betriebsgebäudes mit einem Flugdach überdacht werden soll. Zusätzlich soll 
südlich des Betriebsgebäudes im Bereich des Bürotrakts die bebaubare Fläche vergrößert werden. Die 
Planunterlagen inklusive der positiven Stellungnahme des Ortsplaners wurden dem Gemeinderat vollin-
haltlich zur Kenntnis gebracht. Einstimmiger Beschluss! 
 
5 – Abschluss Stromliefervertrag ab September 2025; Genehmigung Vertrag;  
Der aktuelle einjährige Stromliefervertrag mit der Energie AG läuft noch bis 31.08.2025. Derzeit beträgt 
der Arbeitspreis 12,40 ct/kWh zzgl. Grundpreis € 2,50/Monat. In der Abrechnungsperiode 2021/22 wur- 

HINWEIS 1:  
Für Android-Handys: Bitte unter den Einstellungen/Sicherheit und Notfall/Notfallwarnungen kon-
trollieren, ob Notfallbenachrichtigungen zugelassen werden.  
 

HINWEIS 2: 
Für Iphones: Unter Einstellungen - Mitteilungen, ganz nach unten scrollen, AT-ALERT  Benachrich-
tigungen einschalten. 
 

HINWEIS 3: 
Dies ersetzt nicht das Zivilschutz-SMS, dass es weiterhin gibt. Man erreicht damit aber nur jene Per-
sonen, die sich aktiv beim Zivilschutz-SMS anmelden. DAHER: FALLS NOCH NICHT  
GESCHEHEN – GRATIS ANMELDEN unter www.zivilschutz-ooe.at! 
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Beschlüsse der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 3. Juli 2025  

     Wir sagen DANKE  

den rund 90.000 kWh, 2022/23 rund 86.000 kWh und 2023/24 rund 69.700 kWh verbraucht. Die Einspa-
rungen resultieren hauptsächlich durch die Montage von PV-Anlagen. Es wurden mehrere Vergleichs-
angebote eingeholt, wobei sich jenes der Energie AG („Ökostrom loyal“) als das günstigste erwies: Bei 
einjähriger Laufzeit (bis 31.08.26) beträgt der Arbeitspreis ct 11,40/ kWh netto, der Grundpreis € 2,60/
Monat netto. Einstimmiger Beschluss! 
 

6 – Instandsetzungsmaßnahmen an Gemeindestraßen für 2025 (Straßensanierungsprogramm 
2023-2025); Auftragsvergabe; 
Das aktuelle Straßensanierungsprogramm läuft von 2023-2025. Insgesamt wurden € 72.000 an Landes-
zuschüssen zugesagt, sofern zumindest € 213.000 investiert werden. Bislang wurden folgende Straßen-
sanierungen mit Kosten von  € 176.000,— vorgenommen:  
2023 die Gewerbestraße Kreuzung Fa. Rekord, Nordmoorstraße - R2 Salzkammergut Radweg mit  
Kosten von € 83.000,— 
2024 die Fischhof– und die Stockhamstraße mit Kosten von € 93.000,— 
 
Aufgrund des Härteausgleichs wird das Sanierungsprogramm für 2025 inklusive einiger kleinerer Aus-
besserungen etwas geringer ausfallen. Hinzu kommt noch die Teilsanierung des Güterwegs Kogler 
(Walddurchfahrt). Für heuer ist eine Teilsanierung der Gewerbestraße im Bereich der Fa. Geel und im 
Kreuzungsbereich Fa. Mach-Rotec vorgesehen. Es wurden mehrere Angebote eingeholt und nachver-
handelt. Als Bestbieter erwies sich die Fa. Lachinger GmbH mit einer Bausumme von € 37.000,—.  
Einstimmiger Beschluss! 
 

HINWEIS: 
Die Gemeinde ist im Februar der Energiegemeinschaft „Lochen UWE Lengau“ beigetreten.  
Etwa 25-30 % des Gesamtstroms werden zum Arbeitspreis von 11 ct/kWh von dort bezogen. Der  
Einspeisetarif für PV-Strom beträgt derzeit 8 ct/kWh. Nähere Informationen für Privathaushalte und 
Firmen unter: raiffeisen-energie.at/index.php/eg-reg-lochen-uw-lengau-egen 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Spender:innen, 76 Gemeindebürger:innen beteiligten sich an der 
Blutspendeaktion und 43 Teilnehmer:innen ließen sich am Typisierungstag als Stammzellenspender 
eintragen. 

HINWEIS: 
Die Gemeinde befindet sich seit heuer im sogenannten Härteausgleich, d.h. es müssen die von der Auf-
sichtsbehörde des Landes OÖ definierten 19 Bereiche genauestens einhalten werden. Der brisanteste 
Teilbereich sind die „Freiwilligen Ausgaben“, wozu u.a. das Postbus-Shuttle, die Soziale Initiative 
(Jungendarbeit), Vereinsförderungen, etc. gehören, nicht jedoch das Straßensanierungsprogramm. Ein-
sparungen beim Straßenbau könnten daher NICHT auf die „Freiwilligen Ausgaben“ umgeschichtet wer-
den! 
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Postpartner Oberhofen am Irrsee  

Veranstaltungen   

In den letzten Wochen ist es leider vermehrt zu Zustellungsproblemen der Post im Gemeindegebiet 
Oberhofen gekommen. Die Gemeinde als Postpartner ist weder zuständig noch verantwortlich für diese 
Problematik. Wir bitten Sie daher bei Beschwerden oder Fragen die anbei abgebildeten QR Codes zu 
verwenden. Telefonhotline +43 800 010 100, Kontaktformular: www.post.at/k/f/kontaktformular 

21. bis 27. Juli 2025 
www.kultur-oberhofen.at/kulturtage/ 


